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Förderverein

der Oberschule Zschorlau e.U.

§chulstraße 2, 08321 kchorlau

Der Förderverein der 0berschule Zschorlau e.V. wurde am

22. November 1994 gegründet. Er ist ein eingetragener und

gemein n ütziger Verein, der jedem I nteressierten zur eh ren-

amtlichen Mitarbeit und Unterstützung offen steht.

noch bessere und modernere Lernbedingungen

die Erhaltung des Schulstandortes

die Steigerung des Ansehens unserer Schule

die Gewinnung v0n Eltern, Vereinen, Privatpersonen und Firmen

für die gemeinsame förderliche Zusammena rbeit

die ideelle und materielle Unterstützung unserer Schule

diverse Schulprojekte, Sport- und Kulturveranstaltungen

die Anschaffung moderner Untenichtsmittel

die Öffentlichkeitsarbeit im lnteresse unserer Schule

Es wäre schön, wenn auch Sie dabei wären.

Gern aktiv, oder ebenso als passives Mitglied.

Jede Hilfe und Unterutützung istwillkommen.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 6.00 Euro im Jahr.

Er kann auf unserVereinskonto eingezahlt oder per

SEPA-Lastschriftmandat beg lichen werden.

Selbstverständlich sind wir ebenso für Spenden - gleich

welcher Höhe - sehr dankbar. Eine entsprechende Spenden-

quittung wird dem Spender gern ausgestellt.

Uns ist es ein besonderes Anliegen, die Schüler und Lehrer

unserer Schule zu motivieren und zu unterstützen.
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Ganz nach dem Motto:
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Hiermiterkläre/n _
ich/wir mei nen/unseren Beiilitt
zum Förderverein der 0bersüule Zschorlau e. V.

flamg V«namr

Snak

Pu,0n

Telefon

F-Mail

lch/wir trete/n dem Förderverein bei. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 6,00 €/Jahr.

lch möchte einen Betrag von

zukommen lassen.

€ als einmalige Spende dem Verein

fik die Mitgliedrluft glten die §uury und 0rdnung des \hninr Diei€ erkmm iö mit rmimr untmchrift an. klr erkläre

mi&damiteitmmanden,dxs&rVsein die\ofl mirgeffithten Angben irn Rahmen dwMitgliederwvlaltungspeittrert

und sh aussthließkh türvereiminteme lw«ke veru,reil&t.

Gläubiger-ldentifi kationsnummer: DEl 922200001 928375

Mandatsreferenz (wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt):

SEPA - lastschriftmandat
lü ermächtige I Wir ermärhtigen den Fördervenin der 0benrhule Zschorlau e.V, Zahlungen von meinem Kont0 mittels

Laststhrift einruriehen. Zugleiö weise ith mein Kreditinrtitut an, die vom Forderverein der 0bersrhule Zschorlau e.V. auf

mein (onto gezogene Laslschriften einzuldsen. Hinweis: kh kann innerhalb von athtWo(hen, beginnend

mit dem ßelastungsditum, die Eßtattung des belasteten Eetragesverlangen. [s gelten dabei

die mit meinem l(reditinrtitutvereinbärten Bedingungen.

Vwname und Name (l(oiltoifihabü)

(rcditinstim {Nafl}e und Blt)

Vorsitzender stv. Vorsitzende
Jens Höhnel

Vorstandsmitqlieder
Brit Hahnel, Markus Krauß, Andrea Reimann

Tel. 0152 3389 9497
Mail : foerderverein@schule-zschorlau.de

eingetragen am Amtsgericht Chemnitz (Vereinsnr. 20437)

M

Uerei ns- / Spendenkonto

Bankverbindung bei der Erzgebirgssparkasse

IBAN: DE65870540003821 6747 40

BIC: WELADED1STB

Mit freund licher Unteßtützung

Marion Merdon I T
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Mit dem Sparkassen-SchulService und unserem
vielseitigem Engagement unterstützen wir die
Schulen der Region.

Weil wir ein Teil von ihr sind.
o

5 Erzgebirgssparkasse re. erverer 0er
rlau e.V.
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Wir sind Erzgebirge.

0berschule Zscho



Satzung 
"Förderverein der Oberschule Zschorlau e.V." 

 
 
 
 
§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr 
 
1. Der Verein führt den Namen "Förderverein der Oberschule Zschorlau e.V." 
2. Er ist beim Vereinsregister des Amtsgerichtes Chemnitz unter der Nummer VR 20437 

eingetragen. 
3. Der Verein hat seinen Sitz in Zschorlau. 
4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
§ 2 Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit des Vereins 
 
1. Der Förderverein der Oberschule Zschorlau verfolgt ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der 
Abgabenordnung. 

2. Zweck des Vereins ist die Förderung der Erreichung der Bildungs- und 

Erziehungsziele der Oberschule Zschorlau durch die Beschaffung von 
entsprechenden Mitteln mit Hilfe von Beiträgen, Spenden sowie Veranstaltungen, die 
der Werbung für den geförderten Zweck dienen. 

3. Der Verein will ausschließlich und unmittelbar der Förderung der Schülerinnen und 
Schüler der Oberschule Zschorlau dienen. Er macht sich insbesondere zur Aufgabe: 

a. die sozialen Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern zu fördern, 
b. die Berufsorientierung von Schülerinnen und Schülern zu fördern, 
c. Projekte und Arbeitsgemeinschaften an der Schule zu unterstützen, 
d. die Schule mit außerschulischen Partnern im regionalen Umfeld zu vernetzen.  

4. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Keine Person darf 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen oder durch Ausgaben, die dem Zweck des 
Vereins fremd sind, begünstigt werden. 

 
 
 
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 
 
1. Mitglied des Vereins kann jede volljährige natürliche Person und jede juristische Person 

werden. 
2. Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Der Vorstand 

entscheidet über den Aufnahmeantrag.  
3. Die Mitgliedschaft wird mit Zahlung des Mitgliedsbeitrages wirksam. 
 
 
§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
1. Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss. 
2. Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur mit 

einer Frist von einem Monat zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden. 
3. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen 

werden, wenn es 
a. schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender 

Weise geschädigt oder 



b. mehr als drei Jahre mit der Zahlung seiner Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist und 
trotz schriftlicher Mahnung die rückständigen Beiträge nicht eingezahlt hat. 

Vor dem Ausschluss ist das betroffene Mitglied persönlich oder schriftlich zu hören. Die 
Entscheidung über den Ausschluss ist schriftlich gegen Rückschein zuzustellen. Das 
Mitglied kann innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang schriftlich Berufung bei 
Vorstand einlegen. Über die Berufung entscheidet die Mitgliederversammlung. Macht das 
Mitglied von seinem Recht der Berufung innerhalb der Frist keinen Gebrauch, unterwirft 
es sich dem  Ausschluss. 
 

 
§ 6 Mitgliedsbeiträge 
 
1. Der Mindestjahresbeitrag wird von der Mitgliederversammlung bestimmt und jährlich im 

Voraus erhoben. 
2. Im Lauf eines Jahres eingetretene Mitglieder entrichten den Beitrag für das ganze Jahr. 
3. Die Mitgliederversammlung kann auf Vorschlag des Vorstandes die Erhebung von 

Umlagen bis zur Höhe eines Jahresbeitrages beschließen. 
 
 
§ 7 Organe des Vereins  
 
Organe des Vereins sind: 

a) der Vorstand 
b) die Mitgliederversammlung 

 
 
 
§ 8 Vorstand  
 
1. Dem Vorstand des Vereins obliegen die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die 

Führung seiner Geschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:  
a. die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich 

der Aufstellung der Tagesordnung,  
b. die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,  
c. die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts,  
d. die Aufnahme neuer Mitglieder 
e. den Ausschluß von Mitgliedern gemäß § 4 Abs. 3.  

2. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, dem 
Schriftführer, dem Schatzmeister und dem Leiter der Oberschule. Die Tätigkeit der 
Vorstandmitglieder ist ehrenamtlich. 

3. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Vorstandsmitglieder 
vertreten. 

4. Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 
zwei Jahren einzeln gewählt. Der Schulleiter der Oberschule Zschorlau kann nicht als 
Vorsitzender gewählt werden. Mitglieder des Vorstands können nur Mitglieder des 
Vereins sein; mit der Mitgliedschaft im Verein endet auch die Mitgliedschaft im Vorstand. 
Die Wiederwahl oder die vorzeitige Abberufung eines Mitglieds durch die 
Mitgliederversammlung sind zulässig. Ein Mitglied bleibt nach Ablauf der regulären 
Amtszeit bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus 
dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden Mitglieder berechtigt, ein Mitglied des 
Vereins bis zur Wahl des Nachfolgers durch die Mitgliederversammlung in den Vorstand 
zu wählen.  

5. Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden, bei 
dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, einberufen. Eine Einberufungsfrist von 
einer Woche soll eingehalten werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 
zwei Mitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der 



abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung die seines Stellvertreters.  

6. Die Beschlüsse des Vorstandes sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom 
Protokollführer sowie vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem 
Stellvertreter oder einem anderen Mitglied des Vorstandes zu unterschreiben. 

7. Der Vorsitzende des Elternrates der Oberschule wird zu den Sitzungen des Vorstandes 
eingeladen, sofern er Mitglied des Vereins ist. Er hat kein Stimmrecht. 

 
 
 
§ 9 Mitgliederversammlung  
 
1. Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden 

Angelegenheiten:  
a. Änderungen der Satzung,  
b. die Auflösung des Vereins,  
c. die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands, 
d. die Entgegennahme des Rechenschaftsberichts und die Entlastung des 

Vorstands, 
e. Wahl von zwei Rechnungsprüfern, die vor dem Beschluss über die Entlastung zu 

hören sind, 
f. die Festsetzung der Höhe des Mitgliedsbeitrages  
g. Beschlüsse über die Berufung eines Mitgliedes gegen Ausschluss durch den 

Vorstand, 
2. Mindestens einmal im Jahr, möglichst innerhalb der ersten vier Monate, ist vom Vorstand 

eine ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt durch 
Bekanntgabe im Amtsblatt der Gemeinde Zschorlau unter Einhaltung einer Frist von zwei 
Wochen und unter Angabe der Tagesordnung.  

3. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens 
eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der 
Tagesordnung beantragen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Über Anträge zur 
Tagesordnung, die vom Vorstand nicht aufgenommen wurden oder die erstmals in der 
Mitgliederversammlung gestellt werden, entscheidet die Mitgliederversammlung mit der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen; dies gilt nicht für Anträge, die eine Änderung der 
Satzung, die Auflösung des Vereins oder Änderungen der Mitgliedsbeiträge zum 
Gegenstand haben. 

4. Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es 
das Interesse des Vereins erfordert oder wenn ein Viertel der Mitglieder dies schriftlich 
unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt. Soweit die Umstände dies 
zulassen, ist eine Ladungsfrist von zwei Wochen einzuhalten und die Tagesordnung mit 
der Einladung schriftlich bekannt zu geben. 

5. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem 
Stellvertreter und bei dessen Verhinderung von einem durch die Mitgliederversammlung 
zu wählenden Versammlungsleiter geleitet. 

6. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Jedes 
Mitglied hat eine Stimme. 

7. Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung mit der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Kann bei Wahlen kein Kandidat die Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen auf sich vereinen, ist eine Stichwahl durchzuführen. Beschlüsse über eine 
Änderung der Satzung oder die Auflösung des Vereins bedürfen der Mehrheit von drei 
Vierteln der abgegebenen Stimmen.  

8. Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein 
Protokoll zu fertigen. Dieses ist vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu 
unterschreiben. 

 
 



 
§ 10 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke 
 
1. Im Falle der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende des Vorstands und sein 

Stellvertreter gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die 
Mitgliederversammlung keine anderen Personen beruft. 

2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an die Gemeinde Zschorlau, die es unmittelbar und 
ausschließlich für Zwecke der Oberschule Zschorlau zu verwenden hat. 

3. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem 
anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

 
 
 
Die vorstehende Satzung wurde am 22.11.1994 errichtet und durch Beschlüsse der 
Mitgliederversammlungen vom 23.06.2016 geändert und vom 16.07.2020 neu gefasst. 

 
 


